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tagte Sonntags in ®enf. 146
Delegierte oertraten 65 Seftionen.

3>tëfuffion über bas Sehr*
lingswefen. a3efrf)[ufe : „©S fallen
bte Seftionen bei ben SantonS*
regierungen auf ®rhöhu«g ber

Subbentionen für bte 2Reifterbereine hinwirfen." Sen Staffs
nahmen beg ©entralfomtteeS betreffs obligatorifcïje 33erufgs
genoffenfchaften würbe gugeftimmt. Sie SunbeSbehörben
Werben erfudjt, eine allgemeine fcfjtoeigeriftfie ®ewer6eftatifttf
nnb eine gewerbliche ®rquete gu beranftalien. (fRähereS f.
officielles $rotofolï in nächfter 9tr.)

Sei* Bericht fee§ eibgenöp^ett gûtmîinfueftorê
beS britten SreifeS rügt u. a. folgenbe Uebelftänbe:

Slbnorm niebrigeSemperaturen tonnten an»
fangë beS SapreS 1895 in Slrbeitslofalen fonftatiert werben,
©in §olgwarengef<haft mutete feinem Sßerfonal gu, bie nicht
febr erwärmenbe Arbeit an ben 2Raf<hinen in ungeheiztem
fRaume bei —5" ©elfiuS zu oerrichten. Safe bie 2eute bann
währenb eines SeileS ber 8te6eitggeit burch alle möglichen
Surnübungen fich zu erwärmen fachten, fäjeint nicht beachtet
worben gn fein, Ueberhaupt begegnet man bezüglich ber SRot»

Wenbtgfeit gnm feigen ber SlrbeitSräume gang tmiofen 81ns

ftthten. ®in ffahfabrifant erflärt, bie ®rfteHung einer £>eig=

einrichtung in ben 3lrbeitSränmen fei feuergefährlich; babet
brennt in einem bie Dtüume Oerbinbenben, halb offenen
@ch»PPe« iebodj Sag für Sag in nächfter ÜRähe bon fertiger
nnb unfertiger §oIgmare, Spänen u. bgl. luftig ein Breuer

gum Siegen ber gafjbauben. ®in anberer will feine §eig='
etnrichtungen treffen, weil — in ben gfabrifräumen ber

Sonfurrenganftalten in Seutfchlanb auch feine Defen im @2®

brauche feien.
811S 2Rtttel gur fünftlidjen Beleuchtung ber 8t r ®

beitSräume bricht fich baS eleftrifche Sicht immer mehr
Balm, unb wo eS einmal eingeführt ift, möchte man fich'
beffen nicht mehr entraten. StuSnahmSweife finbet man etwa
in einem Slrbeitêfaale auch ®aSgIühlicht nach Stiftern 8luer
in Berwenbung. 811S ©egenftücf hiegu tft gu bermelben, baff
eine SBottfpinnerei im Danton Sern ihre iRänmltchfeiten noch
mit uralten Dellampen beleuchtet hat; troh allem Dtefpeft
bor beren ehrwürbigem Sllter muhte aber auf ®rfap burch
gwecfmäfcigere 8lpparate gebrungen werben. 3n einem ®tas
bliffemente ber Strohwareuinbuftrie arbeiteten eine Slngaht
grauen an glechtmafdjinen ®nbe fRobember abenbS 6 Uhr
boUftänbig im Sunfeln. ®§ lohnte fich nicht, bie borhanbenen
Sampen noch in ®ebrauch gu nehmen, ba ohnebieg halb
geierabenb gemacht werbe, lautete bte Stusrebe beS „fpar®
famen" Unternehmers.

®ine Duelle fteter Sorge bilben biefenigen Snbuftriegweige
für ben SluffichtSbeamten, bereu Betrieb mit einer bebeutenben

S t a u.b e n t w i cf l u n g berbunben ift. SBenu auch ieber=

mann wirb zugeben müffen, baff eine gnbuftrie, beren ®nb»
gWecJ bie ®rgeugung bon Staub, refp. bie 3erfleinerung irgenb
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Der Schweizerische
Gewerbeverein

tagte Sonntags in Genf. 146
Delegierte vertraten 65 Sektionen.

Diskussion über das Lehr-
lingswesen. Beschluß: „Essollen
die Sektionen bei den Kantons-
regierungen auf Erhöhung der

Subventionen für die Meistervereine hinwirken." Den Maß-
nahmen des Centralkomitees betreffs obligatorische Berufs-
genosfenschaften wurde zugestimmt. Die Bundesbehörden
werden ersucht, eine allgemeine schweizerische Gewerbestatistik
und eine gewerbliche Erquete zu veranstalten. (Näheres s.

officielles Protokoll in nächster Nr.)

Der Bericht des eidgenössischen Fabrikinspektors
des dritten Kreises rügt u. a. folgende Uebelstände:

Abnorm niedrige Temperaturen konnten an-
fangs des Jahres 1895 in Arbeitslokalen konstatiert werden.
Ein Holzwarengeschäft mutete seinem Personal zu, die nicht
sehr erwärmende Arbeit an den Maschinen in ungeheiztem
Raume bei —5° Celsius zu verrichten. Daß die Leute dann
während eines Teiles der Arbeitszeit durch alle möglichen
Turnübungen sich zu erwärmen suchten, scheint nicht beachtet
worden zu sein. Ueberhaupt begegnet man bezüglich der Not-
wendigkeit zum Heizen der Arbeitsräume ganz kuriosen An-
sichten. Ein Faßfabrikant erklärt, die Erstellung einer Heiz-

einrichtung in den Arbeitsräumen sei feuergefährlich; dabei
brennt in einem die Räume verbindenden, halb offenen
Schuppen jedoch Tag für Tag in nächster Nähe von fertiger
und unfertiger Holzware, Spänen u. dgl. lustig ein Feuer
zum Biegen der Faßdauben. Ein anderer will keine Heiz-
einrichtungen treffen, weil — in den Fabrikräumen der
Konkurrenzanstalten in Deutschland auch keine Oefen im G:-
brauche seien.

/ Als Mittel zur künstlichen Beleuchtung der Ar-
be its räume bricht sich das elektrische Licht immer mehr
Bahn, und wo es einmal eingeführt ist, möchte man sich
dessen nicht mehr entraten. Ausnahmsweise findet man etwa
in einem Arbeitssaale auch Gasglühlicht nach System Auer
in Verwendung, Als Gegenstück hiezu ist zu vermelden, daß
eine Wollspinnerei im Kanton Bern ihre Räumlichkeiten noch
mit uralten Oellampen beleuchtet hat; trotz allem Respekt
vor deren ehrwürdigem Alter mußte aber auf Ersatz durch
zweckmäßigere Apparate gedrungen werden. In einem Eta-
blissemente der Strohwarenindustrie arbeiteten eine Anzahl
Frauen an Flechtmaschinen Ende November abends 6 Uhr
vollständig im Dunkeln. Es lohnte sich nicht, die vorhandenen
Lampen noch in Gebrauch zu nehmen, da ohnedies bald
Feierabend gemacht werde, lautete die Ausrede des „spar-
samen" Unternehmers.

Eine Quelle steter Sorge bilden diejenigen Industriezweige
für den Aufsichtsbeamten, deren Betrieb mit einer bedeutenden

Staubentwicklung verbunden ist. Wenn auch jeder-
mann wird zugeben müssen, daß eine Industrie, deren End-
zweck die Erzeugung von Staub, resp, die Zerkleinerung irgend
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